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Herrn 

Republik Österreich 

Or. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

...... 

Wien, am 5. September 1991 
GZ.: 10.101/378-X/A/la/91 

A'-l6Q TAB 

1991 -09- 06 
zu .-1465 IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1465/J betreffend Abgabe von Motoröl an Letztverbraucher in Super

marktläden, welche die Abgeordneten Resch, Eder und Genossen am 

10. Juli 1991 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Wieviele Verwaltungsstrafen wurden aufgrund der gesetzwidrigen 

Vorgangsweise der Abgabe von Motorölen an Letztverbraucher be

reits verh.ängt? 

Antwort: 

Für die Vollziehung der Bestimmungen des Abfallwirtschaftsge

setzes, wie die Verhängung von Verwaltungsstrafen aufgrund ge

setzwidriger Vorgangsweisen bei der Abgabe von Motorölen an 

Letztverbraucher, sind im Rahmen der mittelbaren Bundesverwal

tung in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. 

Ich habe die zuständige Fachsektion des Bundesministeriums für 

1468/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Republik Österreich 
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.. --
Or. Wolfgang Schüssel 

Wirtschaftsminister - 2 -

wirtschaftliche Angelegenheiten beauftragt, die notwendigen 

Erhebungen, welche in der zur Beantwortung einer parlamentari

schen Anfrage vorgesehenen Frist nicht möglich sind, bei den 

Ländern durchführen zu lassen. 

Punkt 2 der Anfrage: 

Was wollen Sie darüberhinaus unternehmen, um die aus Umweltschutz

gründen notwendige Einschränkung der Abgabe des Motoröls an Letzt

verbraucher durchzusetzen? 

Antwort: 

Mit Durchführungserlaß zur Vollziehung des § 24 des Abfallwirt

schaftsgesetzes (Abgabe von Motoröl und Ölfiltern) vom August 

1990 wurden die Landeshauptleute angewiesen, die Bezirksverwal

tungsbehörden rechtzeitig von diesen Regelungen in Kenntnis zu 

setzen und für eine Überprüfung des § 24 Abfallwirtschaftsgesetz 

Sorge zu tragen. 
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